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In typischen Schweinefarmen in Thailand wird das Gülle-Abwasser aus den 
Ställen in grosse abflusslose Teiche geleitet und dort sich selber, d.h. den natür-
lichen Abbauprozessen überlassen. Bei den gleichmässig herrschenden tropi-
schen Temperaturen wird in diesen Teichen fast die gesamte in den Abwässern 
enthaltene organische Substanz zu Methan vergoren, welches in die Atmosphä-
re entweicht. Eine Tonne Methan hat dabei dieselbe Treibhausgaswirkung wie 
21 Tonnen Kohlendioxid (CO2). 
Der Umbau zu einer klimafreundlicheren Betriebsweise ist einfach und logisch, 
aber er kostet einiges an Investitionen und benötigt spezielles Knowhow: Anstatt 
die Abwässer in die Teiche zu leiten, leitet man sie in einen geschlossenen Re-
aktor, wo die Vergärung kontrolliert erfolgt. Das produzierte Methan wird in Gas-
speichern eingefangen (siehe Bild). Es gelangt nicht in die Atmosphäre sondern 
wird in Gasmotoren verbrannt, welche Generatoren antreiben und so Strom aus 
Biogas erzeugen. Der Effekt auf das Klima ist gleich ein doppelter: Zum einen 
werden Methan-Emissionen vermieden. Zum anderen wird CO2-neutraler Strom 
erzeugt und ins Stromnetz eingespiesen. Dieser Strom ersetzt Strom, der in 
Thailand sonst mit einem ziemlich hohen CO2-Emissionsfaktor erzeugt wird, da 
das Land einige fossil-thermische Kraftwerke betreibt. 

Thailand hat gemäss dem Kyoto-
Protokoll als ‘Schwellenland’ 
(noch) keine Verpflichtung, sei-
nen CO2-Ausstoss zu senken. 
Projekte wie das oben geschil-
derte erhalten deshalb keine 
staatliche Förderung. Die her-
kömmliche Bau- und Betriebs-
weise ist gesetzeskonform. Allei-
ne mit dem Stromverkauf könn-
ten die für den Umbau nötigen 
Investitionen nicht amortisiert 
werden. Ein solches Umbaupro-
jekt würde also unter normalen 

wirtschaftlichen Umständen gar niemand realisieren. Es ist aber realisiert wor-
den, dank der Möglichkeit, die erzielte Emissionsminderung (ca. 59’000 Tonnen 
CO2-Äquivalente pro Jahr) in ein Industrieland zu verkaufen.  
Wir konnten in den letzten Monaten als freie lizenzierte Auditoren der bekannten 
Prüffirma SQS einige Klima-Projekte in Thailand, Vietnam und Mexico validieren 
und verifizieren. Dabei standen klimarelevante Emissionen in der Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion und Energieproduktion im Fokus.  
Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, zwischen 1990 und 2010 
ihre CO2-Emissionen um 8% zu verringern. Sie wird dieses Ziel alleine mit Re-
duktionen im Inland nicht erreichen. Bei den industriellen Prozessen und bei den 
Gebäuden wurden zwar grosse Reduktionen erzielt, diese wurden aber durch 
die Mehr-Emissionen im Verkehr wieder zunichte gemacht. Die Schweiz darf 
nun gemäss dem Kyoto-Protokoll auch Reduktionen, die in Schwellenländern 
erzielt worden sind, an ihre Zielerreichung anrechnen, wenn sie die entspre-
chenden Emissionszertifikate käuflich erwirbt. Auch jedes Schweizerische Un-
ternehmen, das eine CO2-Reduktionsverpflichtung mit dem Bund abgeschlossen 
hat (und dafür von der CO2-Lenkungsabgabe befreit worden ist), darf einen be-
stimmten Teil seiner CO2-Reduktionen in Form von Zertifikaten aus ausländi-
schen Projekten leisten. Diese Zertifikate kosten normalerweise weniger, als 
eine entsprechende Reduktion im Unternehmen selber kosten würde. Unter dem 
Strich könnte man nun sagen, dass die reichen Schweizer, anstatt bei sich sel-

Liebe Leserinnen und Leser 

„Der Fluch des kalten Winters“, das 
ist nicht nur die dramatische Heizko-
stenabrechnung, die den klimabewuss-
ten Pellets- und Wärmepumpenbetrei-
ber genauso trifft, wie den Öl- und 
Gasheizer. Es sind nicht nur die erfro-
renen Balkonpflanzen und der Vegeta-
tionsrückstand im März. Dieser Winter 
hat in der Schweiz auch noch zum 
Erstarken einer neuen Sekte beigetra-
gen, der sogenannten „Klimawandel-
skeptiker“. Was den Kreationisten in 
den USA recht ist – die Vedammung 
der Evolutionstheorie als Teufelswerk 
nämlich – das ist ihnen billig: Der 
Klimawandel sei ja gar nicht so 
schlimm, vielleicht existiere er ja nicht 
einmal, von einer globalen Erwär-
mung sei jedenfalls diesen Winter 
nichts zu merken gewesen, etc. 
Während Vertreter der Öl- und Gas-
wirtschaft, obschon eigentlich an sol-
chen Meinungen interessiert, sich von 
diesen Strömungen distanzieren, weil 
sie doch noch einiges Fachwissen 
haben, stellt man in der Politik ein 
erschreckendes Umschwenken fest. 
Der Klimawandel wird plötzlich als 
‚Glaubensfrage‘ klassiert. Die Leute, 
welche die ‚unbequeme Wahrheit‘ nie 
hören mochten und froh waren, dass 
die Wirtschaftskrise die ewigen CO2-
Diskussionen etwas in den Hinter-
grund drängte, können nun aufatmen: 
Es ist wieder salonfähig, den Klima-
wandel abzulehnen – es ist ja eine 
Glaubensfrage ... 
Es ist wirklich zu hoffen, dass in einer 
Zeit, wo nur noch die Tagesaktualitä-
ten bis vorgestern im Gedächtnis haf-
ten bleiben und die politischen Aus-
einandersetzung vom Unterhaltungs-
wert der damit verbundenen Gladiato-
renkämpfe bestimmt wird, ein bisschen 
wissenschaftlich rationales Denken 
erhalten bleibt und den künftigen Kurs 
bestimmt.  
Sonst bleibt uns nur noch, für einen 
feuchtheissen Sommer mit möglichst 
vielen Stürmen und Überschwemmun-
gen zu beten ... 

Viel Spass beim Lesen! 

Ihr 
Jürg Liechti 

Bild 1: Gasspeicher zur Biogasanlage 
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CO2-Reduktionen im Ausland:  
Klimaeffizienz oder Ablasshandel? 

 





 
 

 
Betriebe, in welchen mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten, brennbaren Gasen 
oder explosiven Stoffen gearbeitet wird, sind seit Mitte 2003 verpflichtet, ihre 
Explosionsrisiken sowie die erforderlichen und die umgesetzten Massnahmen 
zur Verhütung von Explosionen oder zur Begrenzung des Schadensausmasses 
allfälliger Explosionen zu dokumentieren. Die Umsetzung dieser Vorschrift ist 
erst am Anlaufen. Die Behörden sind generell noch wenig aktiv. Es gibt hier 
kantonale Unterschiede. Der Druck auf die Betriebe wird zurzeit hauptsächlich 
von Auditoren bei der Auditierung von Umwelt- und Sicherheitsmanagementsy-
stemen ausgeübt. Wenn diese Auditoren Handlungsbedarf feststellen, erhalten 
die auditierten Betriebe entsprechende Hinweise. Wir durften schon für ver-
schiedenste Kunden solche Explosionsschutz-Dokumente erstellen. Wir halten 
uns dabei an das Suva-Merkblatt Nr. 2153, „Explosionsschutz, Grundsätze, 
Mindestvorschriften, Zonen“. Formale Vorschriften zur Gestaltung der Doku-
mente gibt es nicht. In den Explosionsschutzdokumenten, die wir für unsere 
Kunden in den Sparten Anlagebau bis Zementindustrie erstellen, beschreiben 
wir jede Explosionszone auf höchstens einem doppelseitig bedruckten DIN-A4-
Blatt. Für Details verweisen wir auf mitgeltende Dokumente. Wir unterstützen 
unsere Kunden auch bei der Integration der Explosionsschutzdokumente in ihre 
bestehenden Managementsysteme (Arbeitssicherheit oder Umwelt/Störfall-
vorsorge).  Ferdinand Glutz
 

 
 
 

 
Seit 1.1.2010 ist im EU-Raum und sinngemäss auch in der Schweiz die neue 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gültig. Sie ersetzt die bisherige Richtlinie 
98/37/EG. 
Bezüglich der Lärmdeklarationspflicht ergibt sich durch die neue Richtlinie eine 
Verschärfung, indem der Schallleistungspegel einer Maschine bereits deklariert 
werden muss, wenn der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel am Arbeits-
platz 80 dB(A) übersteigt (vorher ab 85 dB(A)). 
Gemäss der neuen Richtlinie muss in der Betriebsanleitung einer Maschine 
folgendes angegeben werden: 
 

für Emissionspegel 
am Arbeitsplatz 

Erforderliche 
Angaben 

Erforderliche Abklä-
rungen, Messungen 

wenig laute 
Maschinen 

< 70 dB(A) LpA < 70 dB(A) Höchstens einfache 
Messung erforderlich 
wenn unklar ist, ob der 
Emissions-Schalldruck-
pegel am Arbeitsplatz 
tatsächlich unter 70 
dB(A) liegt. 

laute  
Maschinen 

71 bis 80 dB(A) LpA = ....dB(A) Schalldruckpegelmes-
sung am Arbeitsplatz 

sehr laute 
Maschinen 

> 80 dB(A) LpA = ....dB(A) 
und 
LWA = .... dB(A) 

Schalldruckpegelmes-
sung am Arbeitsplatz 
und Schallleistungspe-
gelmessung 

 

Zur Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels muss in der Regel auch der 
Fremdgeräuschpegel (Hintergrundpegel bei abgeschalteter Maschine) gemes-
sen werden. 
Die Bestimmung des Schallleistungspegels erfolgt nach dem Hüllflächenverfah-
ren gemäss der Europäischen Norm prEN ISO 3746. 
 
Neosys AG durfte bereits für verschiedene Hersteller Maschinenlärmmessun-
gen durchführen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung! 
 

Rolf Gerber

 
 
 

 
Sport-Grossveranstaltungen sind 
attraktiv, führen aber auch zu 
Umweltbelastung. Deshalb haben 
die Bundesämter für Umwelt, 
Sport, Energie und Raumentwick-
lung zusammen mit Swiss Olym-
pic den Prix Ecosport geschaffen, 
welcher nachhaltig agierende 
Veranstalter auszeichnet, wie z.B. 
2009 den Ruder-Weltcup auf dem 
Rotsee bei Luzern.  
Der Rotsee gilt in der Ruderszene 
als fairstes und natürlichstes 
Wettkampfbecken der Welt. Jähr-
lich rudern 800-1'000 Athletinnen 
und Athleten aus 35-40 Nationen 
auf dem „Göttersee“ in den Welt-
cup-Finals. 10-15'000 Fans aus 
aller Welt sind vor Ort, 8-12 Mil-
lionen verfolgen die Rennen am 
Fernsehen. 
Diese Kult-Regatta fordert viel 
von den ehrenamtlichen OK-
Mitgliedern: im Naturschutzgebiet 
Rotsee muss fast die gesamte 
Infrastruktur jedes Jahr neu auf-
gebaut werden, ohne die Natur zu 
schädigen. Mit Naturschutzorga-
nisationen und Behörden werden 
die Rahmenbedingungen geklärt. 
Sogar der Schnitt eines Baum-
astes wird abgesprochen.  
Der schonende Umgang mit der 
Natur ist im Leitbild der Organisa-
toren fest verankert und zahlrei-
che umweltbezogene Verbesse-
rungen wurden getroffen. Diese 
wurden im 2009 in einem Um-
weltkonzept systematisiert. Nun 
liegen für jedes Ressort umwelt-
bezogene Daten und Fakten vor, 
und es wurden Handlungsfelder 
und mögliche Ziele definiert. Man 
darf gespannt sein, wie sich das 
Umweltprofil dieser weltberühm-
ten Regatta weiterentwickelt.  
 
Barbara Linz, OK 1996-2010, 
Medienchefin, Autorin Umwelt-
konzept. 
 

Nächste Durchführung: 
9. - 11.7.2010 
 

Kontakt: barbara.linz@neosys.ch  
 

Informationen:  
www.ecosport.ch 
www.ruderwelt-luzern.ch 
 

Barbara Linz

 
 

 
 
 

Explosionsschutz-Dokument 

 
 
 
 

Lärm-Deklarationspflicht für  
Lieferanten 

 
 
 

Prix Ecosport 
für Ruderwelt-

cup Rotsee 
 



 
 

 
Verschiedene Medienkampagnen über problematische Arbeitsbedingungen bei Lieferanten von Handelsunterneh-
men hatten zur Folge, dass seit den 1990er Jahren Unternehmen so genannte Verhaltenskodexe entwickelten, die 
Mindeststandards für Arbeitsbedingungen verlangen. Um die Einhaltung dieser Sozialstandards zu überprüfen, ge-
ben die Unternehmen regelmäßig Sozialaudits in Auftrag. Leider zeigen sich häufig die Grenzen dieser „Kontrollen“ 
auf. Die Lieferanten erhalten von den Auditoren nämlich meist keine Unterstützung und sind sehr oft nicht in der La-
ge komplexe Probleme wie exzessive Überstunden oder zu niedrige Löhne alleine zu lösen. Aus diesem Grund bie-
ten pro-aktive Unternehmen zusätzlich so genannte Qualifizierungsmaßnahmen, die die Lieferanten bei der Umset-
zung der Anforderungen unterstützen sollen. 
Mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen in Asien nachhaltig zu verbessern, wurde 2007 das Projekt „Worldwide Enhan-
cement of Social Quality“ (WE) von der Tchibo GmbH und der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenar-
beit (GTZ) GmbH ins Leben gerufen. Diese Public-Privat Partnership erprobt einen dialogorientierten Trainingsansatz 
in ausgewählten Produktionsstätten in Asien mit dem Ziel, diesen auch anderen Handelsunternehmen und Organisa-
tionen für ihre eigenen Bemühungen zur Implementierung von Sozialstandards zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Zusammenhang wird lokale Fachexpertise und Methodenwissen durch die gezielte Ausbildung von lokalen Beratern 
aufgebaut, die wiederum die Betriebe der Tchibo-Lieferanten schulen. Anders als in klassischen Qualifizierungsmaß-
nahmen stehen im Projekt WE die Beschäftigten, Manager und Einkäufer im Mittelpunkt. Im Rahmen von Workshops 
und Betriebsbesuchen werden sie geschult die Probleme in den Betrieben zu identifizieren, sie zu analysieren und 
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Im Vordergrund steht die Schaffung von Win-Win Situationen für alle Be-
teiligten, denn damit erhöht sich die Umsetzungswahrscheinlichkeit und die Wirksamkeit für die Beschäftigten erheb-
lich, wie auch erste Ergebnisse in den Betrieben zeigen. Da die Neosys AG über Expertise für die Umsetzung von 
Sozialstandards in Schwellen- und Entwicklungsländern verfügt, wurde ein Beraterteam der Neosys, gemeinsam mit 
der deutschen Firma Sustainability Agents, beauftragt, das Trainingsmaterial mit zu entwickeln und die Ausbildung 
und das Coaching der lokalen Trainer in China und Thailand zu übernehmen.  
 Barbara Buser 
 

 
 
 
 

 
Die so genannte Kandidatenliste wurde im Januar 2010 um 15 Stoffe erweitert. Die Kandidatenliste steht in Zusam-
menhang mit REACH und umfasst Stoffe, die später als "besonders besorgniserregend" eingestuft werden dürften 
und damit zulassungspflichtig würden.  
 
Wer als Hersteller ein Erzeugnis in Verkehr bringt, das mehr als 0.1 Masseprozent eines besonders besorgniserre-
genden Stoffes enthält, muss dies dem Abnehmer des Erzeugnisses und ab 2011 auch der Chemikalienagentur in 
Helsinki melden. 

 
 
 

 
Seit Anfang 2010 sind wir vom Kanton Solothurn als 
Energieberater anerkannt. Wir beraten Sie telefonisch 
oder vor Ort, oder erstellen für Sie einen GEAK® mit Be-
ratungsbericht, etc.  
Sie profitieren dabei doppelt: Sie können Ihre Sanie-
rungsvorhaben optimieren, und der Kanton beteiligt sich 
an den Beratungskosten. Kontaktieren Sie uns! 
silvio.borella@neosys.ch 
 

Zertifizierte    Experten 

 
 
 

 
Gefahrgut auf den Punkt gebracht. Für Betriebe, welche 
Gefahrgut verpacken, abgeben, transportieren oder 
annehmen gibt es jetzt von den Gefahrgut-Experten der 
Neosys AG aufgrund langjähriger praktischer Erfahrung, 
hilfreiche Informationsblätter und praktische Anweisun-
gen. Demnächst auf unserer Homepage erhältlich.  
 
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Gefahrgut-
Experten zur Verfügung, Tel. +41 32 674 45 11
 

 

Herausgabe/Redaktion: 
Neosys AG, Privatstrasse 10, CH-4563 Gerlafingen 
Tel. +41 32 674 45 11, Fax +41 32 674 45 00 
E-Mail: info@neosys.ch, Internet: www.neosys.ch 

 
 

 
 
 
 
 

Verbesserung von Arbeitsbedingungen durch einen 
innovativen Qualifizierungsansatz 
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REACH-Kandidatenliste 

 

Energie-Beratung im  
Kanton Solothurn 

 

 

„Gefahrgut-ABC“ –  
Handbuch für Einsteiger und 

Praktiker 
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